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BAUER Aktiengesellschaft 
Schrobenhausen 

 
 
 

Satzung 
 
 
 

Abschnitt 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 
 
1. Die Gesellschaft führt die Firma  

 
BAUER Aktiengesellschaft 

 
2. Sitz der Gesellschaft ist Schrobenhausen. 

 
3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Gegenstand des Unternehmens 
 
1. Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie 

die Erbringung von Dienstleistungen für die Verwaltung von Unternehmen. 
 
2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die ihr als dem 

Gegenstand des Unternehmens dienlich erscheinen. Die Berechtigung erstreckt sich 
auch darauf, andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben und sich an solchen zu 
beteiligen sowie Unternehmensverträge zu schließen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder 
teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. Die Berechtigung ist nicht auf das 
Inland beschränkt.  
 

 
§ 3 Bekanntmachungen, Informationen 
 
1. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. 

Anderweitige zwingende gesetzliche Veröffentlichungspflichten bleiben unberührt. 
 

2. Die Gesellschaft ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt, Aktionären mit 
deren Zustimmung Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. 

 
3. Die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 2 AktG ist auf den Weg 

elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist berechtigt, nicht aber 
verpflichtet, diese Informationen auch auf anderem Wege zu versenden. 
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Abschnitt II 
 

Grundkapital und Aktien 
 
§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals 
 
1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 73.001.420,45 EUR 

(dreiundsiebzigmillioneneintausendvierhundertzwanzig Euro 45 Cent) und ist eingeteilt 
in 17.131.000 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
 

2. Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils wird ausgeschlossen, 
soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, 
an der die Aktie zugelassen ist. 
 

3. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von 
§ 60 Abs. 2 S. 3 AktG bestimmt werden. 

 
4. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25. Juni 2013 mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats ganz oder teilweise, einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 
Euro 2.000.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in 
der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem durch den Vorstand 
bestimmten Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug 
anzubieten. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

 
 Bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen im Rahmen des Erwerbs eines 

Unternehmens, von Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen;  
 Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der unter 

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher 
Gattungund Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und der auf die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
neuen Aktien  insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals zehn Prozent 
des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und des im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht überschreitet. Auf 
diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung  
ausgegeben wurden; 

 Zur Vermeidung von Spitzenbeträgen. 
 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
entsprechend zu ändern. 
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Abschnitt III 
 

Vorstand 
 
§ 5 Zusammensetzung und Geschäftsordnung  
 
1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestellt die 

Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden 
des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.  
 

2. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der an der 
Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands gefasst. Bei der 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag, sofern der 
Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern besteht. 

 
3. Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand, die auch Geschäfte 

bestimmen kann, die der Zustimmung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse 
bedürfen. 

 
 
§ 6 Vertretung der Gesellschaft 
 
1. Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich 

oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 
Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstands das Recht zur 
Einzelvertretung erteilen. Der Aufsichtsrat kann zudem allgemein oder für den Einzelfall 
bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft 
bei Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten zu vertreten.  
 

 
 

Abschnitt IV 
 

Aufsichtsrat 
 
§ 7 Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 
 
1. Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern.  

 
2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Dabei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. 
 

3. Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt worden sind, können 
vor Ablauf der Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit, die 
mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen und drei Viertel des bei der 
Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals umfasst. 

 
4. Für sämtliche Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner können Ersatzmitglieder gewählt 

werden, die in einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig 
ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder treten. 

 
5. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so 

besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein 
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Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der 
nächsten oder übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine 
Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung dieser 
Hauptversammlung, andernfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des 
Ausgeschiedenen. Die Neuwahl für den Ausgeschiedenen nach Eintritt des Ersatzfalles 
bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. 

 
6. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt ohne Angabe von Gründen unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat, unter Angabe eines wichtigen Grundes jederzeit 
ohne Einhaltung einer Frist, niederlegen. Die Niederlegung erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats. Im Falle der Niederlegung gilt vorstehender Abs. 4 entsprechend. 

 
 
§ 8 Vorsitzender und Stellvertreter 
 
1. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung zu 

wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine 
Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf. In dieser 
Sitzung wählt der Aufsichtsrat für die Dauer seiner Amtszeit unter dem Vorsitz des an 
Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitglieds aus seiner Mitte nach näherer Maßgabe 
des § 27 MitbestG den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinen Stellvertreter. Der 
Aufsichtsrat kann in dieser Sitzung ferner mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
einen zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden bestellen.  
 

2. Scheiden der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein Stellvertreter vorzeitig aus dem 
Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen, sofern sie 
nicht bereits bei der Wahl des Ausgeschiedenen vorgenommen worden war. 

 
3. Der erste Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzlichen und 

satzungsgemäßen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist. 
Der zweite Stellvertreter hat diese Rechte nur, wenn der Vorsitzende und der erste 
Stellvertreter verhindert sind. §§ 29 Abs. 2 S. 3 und 31 Abs. 4 S. 3 MitbestG bleiben 
unberührt. 

 
 
§ 9 Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats, Geschäftsordnung  
 
1. Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden mit einer Frist von zwei Wochen 

einberufen, so oft es das Gesetz oder die Geschäfte erfordern. Bei der Berechnung der 
Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen. 
 

2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder unter der zuletzt bekannt 
gegebenen Adresse schriftlich, per Telefax oder per E-Mail eingeladen sind und 
mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, 
persönlich, durch schriftliche Stimmabgabe oder durch Stimmabgabe per Telefax, per E-
Mail oder per Telefon an der Beschlussfassung teilnehmen. Den Vorsitz führt der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende bestimmt den Sitzungsablauf und die Art 
der Abstimmung. 

 
3. Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher, 

fernmündlicher oder anderer vergleichbarer Formen (z.B. Telefax, E-Mail, 
Videokonferenz) der Abstimmung oder einer Kombination dieser Formen gefasst 
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werden, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies anordnet. Dies gilt auch für 
erneute Abstimmungen gemäß §§ 29 Abs. 2 S. 1 und 31 Abs. 4 S. 1 MitbestG. 

 
4. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit nicht im 

Gesetz andere Mehrheiten zwingend vorgeschrieben sind. Im Falle der 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden nach Maßgabe 
der §§ 29 Abs. 2 und 31 Abs. 4 MitbestG; die erneute Abstimmung im Sinne dieser 
Vorschriften kann von jedem Aufsichtsratsmitglied verlangt werden.  

 
5. Sind bei einer Beschlussfassung nicht sämtliche Aufsichtsratsmitglieder anwesend und 

lassen die fehlenden Aufsichtsratsmitglieder nicht schriftliche Stimmabgaben 
überreichen, so ist die Beschlussfassung auf Antrag von mindestens zwei anwesenden 
Aufsichtsratsmitgliedern zu vertagen. Im Falle einer Vertagung findet die erneute 
Beschlussfassung, sofern keine besondere Aufsichtsratssitzung einberufen wird, in der 
nächsten turnusmäßigen Sitzung statt. Ein nochmaliges Minderheitsverlangen auf 
Vertagung ist bei der erneuten Beschlussfassung nicht zulässig. 

 
6. Nimmt der Aufsichtsratsvorsitzende an der Sitzung teil oder befindet sich ein 

anwesendes Aufsichtsratsmitglied im Besitz seiner schriftlichen Stimmabgabe, so findet 
Abs. 5 keine Anwendung, wenn die gleiche Anzahl von Anteilseigner- und 
Arbeitnehmervertretern persönlich anwesend ist oder durch schriftliche Stimmabgabe an 
der Beschlussfassung teilnimmt oder wenn eine etwaige Ungleichheit dadurch 
aufgehoben wird, dass sich einzelne Aufsichtsratsmitglieder nicht an der 
Beschlussfassung beteiligen. 

 
7. An den Sitzungen des Aufsichtsrats können Personen, die weder dem Aufsichtsrat noch 

dem Vorstand angehören, mit Zustimmung des Aufsichtsrats als Sachverständige oder 
Auskunftspersonen zur Beratung über einzelne Gegenstände der Tagesordnung 
teilnehmen. 

 
8. Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmung dieser 

Satzung gibt sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung. 
 

9. Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden im Namen des Aufsichtsrats durch den 
Vorsitzenden abgegeben. 

 
 
§ 10 Ausschüsse des Aufsichtsrats 
 

Der Aufsichtsrat ist befugt, aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse zu 
bestellen. § 27 Abs. 3 MitbestG bleibt unberührt. Stellvertreter im Sinne dieser 
Bestimmung ist der erste Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden. Aufgaben, 
Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse bestimmt der Aufsichtsrat. Den Ausschüssen 
können – soweit gesetzlich zulässig – auch Befugnisse des Aufsichtsrats übertragen 
werden. Für Beschlussfassungen in den Ausschüssen gelten § 9 Abs. 3 und 4, soweit 
nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen; § 9 Abs. 5 und 6 finden keine 
Anwendung.  

 
 
§ 11 Zustimmungsbedürftige Geschäfte 
 

Der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf der Vorstand zu folgenden Geschäften: 
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a. Festlegung der Unternehmens- und Konzernplanung einschließlich der Investitions-, 
Finanz- und Personalpläne sowie Entscheidungen über Änderungen dieser 
Planungen und Pläne einschließlich von Teilplänen; 
 

b. Übernahme, Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensanteilen 
(Kaufobjekt) durch die Gesellschaft oder durch eine zum Konzern gehörende 
Gesellschaft, soweit der Übernahme-, Kauf- oder Verkaufspreis oder die 
Bilanzsumme des Kaufobjekts 1% der konsolidierten Konzern-Bilanzsumme 
übersteigt; 
 

c. Bestellung und Abberufung von Vorständen/Geschäftsführern bei 
Konzerngesellschaften, deren Teilkonzernleistung 15% der Gesamtkonzernleistung 
übersteigt. Maßgebend ist der aus der Aufteilung der Gesamtkonzernleistung im 
letzten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über Bestellung oder Abberufung 
vorliegenden Konzernlagebericht ersichtliche Anteil; 

 
d. Festsetzung der Gesamtsumme von Tantiemen und Gratifikationen für die 

Mitarbeiter. 
 

Weitere zustimmungspflichtige Geschäfte kann der Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung 
für den Vorstand festlegen. 

 
 
§ 12 Änderungen der Fassung der Satzung 
 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Abänderungen und Ergänzungen, die nur die Fassung 
der Satzung betreffen, zu beschließen. 

 
 
§ 13 Vergütung des Aufsichtsrats 
 
1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner baren Auslagen und 

seiner ihm für die Aufsichtsratstätigkeit etwa zur Last fallenden Umsatzsteuer eine feste, 
im Monat Dezember des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von € 18.000.  

 
2. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, dessen Stellvertreter das 1,5-fache der Vergütung 

gemäß Abs. 1. 
 

3. Die Beträge nach Abs. 1 erhöhen sich um 10% je Mitgliedschaft in einem Ausschuss des 
Aufsichtsrats. Dies setzt voraus, dass der jeweilige Ausschuss in dem Geschäftsjahr 
mindestens zweimal getagt hat. Ausgenommen von dieser Vergütungsregelung ist die 
Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss gem. § 27 Abs. 3 MitbestG. 

 
4. Veränderungen im Aufsichtsrat und/oder seinen Ausschüssen werden bei der Vergütung 

im Verhältnis der Amtsdauer berücksichtigt; dabei erfolgt eine Auf- oder Abrundung auf 
volle Monate nach kaufmännischer Regel. 

 
 
§ 14 Geheimhaltungspflicht der Aufsichtsratsmitglieder 
 
1. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, 
haben die Aufsichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. Die 
Aufsichtsratsmitglieder sind insbesondere zur Verschwiegenheit über erhaltene 
vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen verpflichtet. 
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2. Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzugeben, so hat er 
dies dem Aufsichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der Personen, an die die Information 
erfolgen soll, mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat ist vor Weitergabe der Information 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob die Weitergabe der Informationen mit 
Abs. 1 vereinbar ist. Die Stellungnahme wird durch den Vorsitzenden abgegeben. 

 
 
 

Abschnitt V 
 

Hauptversammlung 
 
§ 15 Ort und Einberufung 
 
1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis von 

100 km vom Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen Börsenplatz statt. Sie wird 
durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat 
einberufen.  
 

2. Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist, 
mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Hauptversammlung einzuberufen. Die Frist 
verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist (§ 16 Abs. 1 der Satzung).  

 
3. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, die Bild- und Tonübertragung der 

Hauptversammlung zuzulassen. 
 
 
§16 Teilnahmerecht 
 
1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich mindestens sechs Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung in Textform bei der in der Hauptversammlungseinladung 
angegebenen Stelle angemeldet und ihre Berechtigung nach Maßgabe des § 16 Abs. 2 
nachgewiesen haben. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind 
nicht mitzurechnen. 
 

2. Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform erstellter 
Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut oder 
Finanzdienstleistungsinstitut erforderlich. Der Nachweis muss in deutscher oder 
englischer Sprache verfasst sein, sich auf den Anteilsbesitz im gesetzlich benannten 
Zeitpunkt (§ 123 Abs. 3 S. 3 AktG) beziehen und der in der 
Hauptversammlungseinladung näher bestimmten Stelle mindestens sechs Tage vor dem 
Tag der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des 
Zugangs sind nicht mitzurechnen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der 
Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu 
verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel oder wird der Nachweis nicht erbracht, 
kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen. 

 
3. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform. In der Einberufung kann eine Erleichterung der 
Textform bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt. Bevollmächtigt ein Aktionär 
mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen.  
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4. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Stimmrechtsvertreter benennen für die 

Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre nach deren Weisung. Die Einzelheiten, 
insbesondere zu Formen und Fristen für die Erteilung und den Widerruf von 
Vollmachten, werden zusammen mit der Einberufung der jeweiligen Hauptversammlung 
bekannt gemacht. 

 
 
§ 17 Vorsitz in der Hauptversammlung  
 
1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle 

der Verhinderung ein anderes vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied 
der Anteilseigner, das vom Aufsichtsrat zu diesem Zweck im Voraus für den Einzelfall 
oder für eine Mehrzahl von Fällen bestimmt wird. Wenn sowohl der Vorsitzende als auch 
das vom Aufsichtsrat bestimmte Aufsichtsratsmitglied verhindert sind, wird der 
Vorsitzende durch die Hauptversammlung gewählt. 

 
2. Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die 

Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der 
Abstimmungen. Er bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der 
Tagesordnungspunkte und kann, soweit gesetzlich zulässig, über die 
Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu 
einem Abstimmungspunkt entscheiden und angemessene Beschränkungen der Rede- 
und Fragezeit für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der 
Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder während des Verlaufs der 
Hauptversammlung festlegen sowie, soweit dies für eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist, den Schluss der Debatte 
anordnen. 

 
 
§ 18 Beschlussfassung  
 
1. Jede Stückaktie gewährt in der  Hauptversammlung eine Stimme.  

 
2. Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen und – soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist – mit einfacher Mehrheit des 
bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals, falls nicht das 
Gesetz oder die Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

 
3. Wird bei Wahlen im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, so 

findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden höchsten 
Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei dieser engeren Wahl entscheidet die höchste 
Stimmenzahl. 

 
4. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen auch ohne an der 

Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 
abgeben dürfen (Briefwahl). 
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Abschnitt VI 
 

Jahresabschluss 
 
§ 19 Jahresabschluss  
 

Der Vorstand hat den Jahresabschluss der Gesellschaft und den Konzernabschluss 
sowie den Lagebericht der Gesellschaft und den Konzernlagebericht innerhalb der 
gesetzlichen Fristen aufzustellen und unverzüglich dem Abschlussprüfer sowie – 
zusammen mit dem Vorschlag, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des 
Bilanzgewinns machen will – dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

 
 
§ 20 Ordentliche Hauptversammlung  
 

Die Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, 
die Verwendung des Bilanzgewinns, die Wahl des Abschlussprüfers und gegebenenfalls 
die Feststellung des Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), 
wird innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahrs abgehalten. 

 
 
§ 21 Gewinnverwendung 
 
1. Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung. Mindestens 

50 % des Bilanzgewinns oder – soweit dieser Betrag höher und seine Ausschüttung 
rechtlich zulässig ist – 20 % des Konzernüberschusses sind an die Aktionäre 
auszuschütten, soweit nicht die Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 80 % der 
abgegebenen Stimmen eine geringere Ausschüttung beschließt.  

 
2. Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats im Rahmen des § 59 Aktiengesetz eine Abschlagsdividende an die 
Aktionäre ausschütten. 

 
 
§ 22 Rücklagen  
 
1. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis 

zur Hälfte des Jahresüberschusses in Gewinnrücklagen einstellen. 
 
2. Stellt die Hauptversammlung den  Jahresabschluss fest, so ist die Hälfte des 

Jahresüberschusses in Gewinnrücklagen einzustellen. 
 

3. Bei der Errechnung des gem. Abs. 1 oder 2 in andere Gewinnrücklagen einzustellenden 
Teils des Jahresüberschusses sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen 
sind und ein Verlustvortrag vorab abzuziehen. 
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Abschnitt VII 
 

Schlussbestimmungen 
 
§ 23 Sacheinlage 
 

Die Bauer Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen, hat EUR 10.123.579,24 
Geschäftsanteile an der Firma Schachtbau Nordhausen GmbH sowie EUR 1.923.480,05 
Geschäftsanteile an der SPESA Spezialbau und Sanierung GmbH, beide mit dem Sitz in 
Nordhausen, als Sacheinlage in die Aktiengesellschaft eingebracht und dafür Aktien im 
Nennwert und zum Ausgabebetrag von EUR 1.913.765,51 erhalten. 

 
 
§ 24 Gründungskosten 
 

Die Aktiengesellschaft hat die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem 
Gesamtbetrag von EUR 76.693,78 zu tragen. 

 
 
§ 25 Teilwirksamkeit 
 

Die Unwirksamkeit von Bestimmungen dieser Satzung berührt nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen. Unwirksame Bestimmungen sind durch wirksame zu ersetzen, 
deren Rechtsfolgen dem von den Beteiligten verfolgten Zweck wirtschaftlich möglichst 
weitgehend entsprechen.  

 


